
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  



 
 

 
  



 
 

Liebe Muttis und Vatis, 

 

mit der Anmeldung Ihres Kindes in unserer Kindertagesstätte beginnt ein neuer und wichtiger 

Abschnitt im Leben Ihres Kindes. 

 

Wir wollen diesen gern begleiten. 

 

Ihrem Kind bieten wir das, was es braucht: 

 

 Platz zur Bewegung – vielfältige Spielmöglichkeiten 

 einen abwechslungsreichen, anregenden Tagesablauf 

 Freiräume zur Selbstfindung 

 Zuwendung – Vertrauen – Hilfe in allen Situationen 

 Stärkung des Selbstwertgefühls, Sicherheit und Motivation 

 Trost und Ermunterung 

 Umgang mit anderen Kindern, Durchsetzung 

 Förderung der Fantasie und Kreativität 

 Gestaltung Übergang Kindergarten - Schule 

 Gemeinsames Feiern von Festen und anderen Höhepunkten 

 tägliche Angebote in den Bildungsbereichen  

 

Bildungsbereiche, wie 

 

 Sprachliche und schriftsprachliche Bildung 

 Physische und psychische Bildung 

 Naturwissenschaftliche und technische Bildung 

 Mathematische Bildung 

 Musikalische Bildung 

 Künstlerisch - ästhetische Bildung 

 Philosophisch – weltanschauliche Bildung 

 Medienbildung 

 Zivilgesellschaftliche Bildung 

 

bestimmen die Qualität der frühkindlichen Entwicklung.  

 

In unserer pädagogischen Konzeption sind Standards festgeschrieben, wie wir in der 

Einrichtung inhaltlich und organisatorisch arbeiten. 

 

Für die Zukunft wünschen wir uns im Interesse Ihres Kindes eine vertrauensvolle 

Zusammenarbeit, die Unterstützung der Einrichtung sowie ein gemeinsames Tragen unserer 

Ziele. 

 

Das Team der Kindertagesstätte Glücksbärchen. 

  



 

 

 

 

 

 

 

 



 

Satzung der BWG 

 
 
 
 
 
 
 
  



 

 
 
 
 
 
 
 
 
  



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  



 

 
 
 
 
 
  



 

 
 
 
 
 
 
 
  



 

 
 
 
 
 
  



 

 
 
 
 
 
  



 

 
 
 
 
 
 
  



 

 
 
 
 
 
 
  



 

 
 
 
 
 
 
  



 

 
 
 
 
 
  



 

 
 
 
 
 
 
  



 

 
 
 
 
 
  



 

 
 
 
 
 
 
 



 

 

Gebührenordnung 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

Hausordnung der Kindertagesstätte „Glücksbärchen“ 

Alle Beschäftigten, Eltern, Besucher sowie Nutzer der Kindertagesstätte der Bildungswerk 

Großbreitenbach gemeinnützigen GmbH sind zur Einhaltung der nachfolgenden Grundsätze 

verpflichtet. 

 Während des Aufenthaltes auf dem Gelände bzw. den Räumlichkeiten der 

Kindertagesstätte sind alle Personen zu einem verantwortungsvollen, Verhalten 

verpflichtet. 

 Unsere Einrichtung ist von Montag – Freitag von 6:00-16.30 Uhr geöffnet. 

 Beim Bringen und Abholen müssen die Türen immer wieder ordnungsgemäß 

geschlossen werden. Es werden keine Kinder ohne Eltern rausgelassen. 

 Die Kinder werden persönlich an die Erzieher übergeben bzw. entgegengenommen. 

 Holen Geschwisterkinder das Kind ab, müssen diese das 10. Lebensjahres vollendet 

haben und es bedarf einer Vollmacht. 

 Das An- und Abmelden erfolgt bis 8:00 Uhr telefonisch unter 03677/208679 oder über 

den WhatsApp Messenger der einzelnen Gruppen. 

 Eltern und Besucher betreten die Gruppenräume nur nach Aufforderung. 

 Die Kindertagesstätte wird Müllfrei gehalten, Zigarettenreste gehören nicht auf die 

Gehwege oder in die Abflüsse. 

 Kinderwagen gehören in den Kinderwagenraum. 

 Sind Gefahren egal welcher Art festzustellen, werden diese unverzüglich dem Personal 

gemeldet. 

 Alle beachten bei Gefahr den Brandschutz- und Evakuierungsplan. 

 Auf dem gesamten Gelände, im Haus und auf den Gehwegen vor der Kindertagesstätte 

gilt absolutes Alkohol- und Rauchverbot. 

 Allen gesonderten Hinweisen und Belehrungen durch Aushänge und Informationen ist 

Folge zu leisten. 

 Hunde werden nicht an und auf dem Gelände des Kindergartens angeleint und 

Hundekot wird ordnungsgemäß entsorgt. 

 Vor bzw. nach den Öffnungszeiten ist es verboten das Gelände zu betreten. 



 

 Fragen zur Aufsichtspflicht, Versicherungen, Schließzeiten, gesundheitliche Aspekte, 

das Verhalten bei Unfällen und Gefahren sowie Sicherheitsmaßnahmen regelt die 

Satzung der Kindertagesstätte. Festgelegte Normen und Regeln werden in 

Elternversammlungen und schriftlichen Informationen vermittelt. 

 In unserer Kindertagesstätte gelten die humanistischen und demokratischen Werte 

von gegenseitigem Respekt, gelebter Toleranz und Gewaltfreiheit. Daher dulden wir 

keine menschenverachtenden, rassistischen, antisemitischen, militaristischen, 

sexistischen, homophoben und gewaltverherrlichenden verbalen Äußerungen sowie 

Zeichen, Symbole, Codes, Marken und Medien. 

 

Ilmenau, 2025-03-10                                                       

 

 

 

 

  



 

Gemeinsam vor Infektion schützen 

Belehrung für Eltern und sonstige Sorgeberechtigte  
durch Gemeinschaftseinrichtungen 

gemäß § 34 Abs. 5 Satz 2 Infektionsschutzgesetz 
 

 
In Gemeinschaftseinrichtungen wie Kindergärten, Schulen oder Ferienlagern befinden sich viele 
Menschen auf engem Raum. Daher können sich hier Infektionskrankheiten besonders leicht 
ausbreiten.  
Aus diesem Grund enthält das Infektionsschutzgesetz eine Reihe von Regelungen, die dem 
Schutz aller Kinder und auch des Personals in Gemeinschaftseinrichtungen vor ansteckenden 
Krankheiten dienen. Über diese wollen wir Sie mit diesem Merkblatt informieren.  

1. Gesetzliche Besuchsverbote  

Das Infektionsschutzgesetz schreibt vor, dass ein Kind nicht in den Kindergarten, die Schule 
oder eine andere Gemeinschaftseinrichtung gehen darf, wenn es an bestimmten 
Infektionskrankheiten erkrankt ist oder ein entsprechender Krankheitsverdacht besteht. Diese 
Krankheiten sind in der Tabelle 1 auf der folgenden Seite aufgeführt.  
Bei einigen Infektionen ist es möglich, dass Ihr Kind die Krankheitserreger nach durch-
gemachter Erkrankung (oder seltener: ohne krank gewesen zu sein) ausscheidet. Auch in 
diesem Fall können sich Spielkameraden, Mitschüler/-innen oder das Personal anstecken. Nach 
dem Infektionsschutzgesetz ist deshalb vorgesehen, dass die „Ausscheider“ bestimmter 
Bakterien nur mit Zustimmung des Gesundheitsamtes und unter Beachtung der festgelegten 
Schutzmaßnahmen wieder in eine Gemeinschaftseinrichtung gehen dürfen (Tabelle 2 auf der 
folgenden Seite).  
Bei manchen besonders schwerwiegenden Infektionskrankheiten muss Ihr Kind bereits dann zu 
Hause bleiben, wenn eine andere Person bei Ihnen im Haushalt erkrankt ist oder der Verdacht 
auf eine dieser Infektionskrankheiten besteht (Tabelle 3 auf der folgenden Seite).  
Natürlich müssen Sie die genannten Erkrankungen nicht selbst erkennen können. Aber Sie 
sollten bei einer ernsthaften Erkrankung Ihres Kindes ärztlichen Rat in Anspruch nehmen (z.B. 
bei hohem Fieber, auffallender Müdigkeit, wiederholtem Erbrechen, Durchfällen und anderen 
ungewöhnlichen oder besorgniserregenden Symptomen). Ihr/-e Kinderarzt/-ärztin wird Ihnen 
darüber Auskunft geben, ob Ihr Kind eine Erkrankung hat, die einen Besuch einer 
Gemeinschaftseinrichtung nach dem Infektionsschutzgesetz verbietet.  
Gegen einige der Krankheiten stehen Schutzimpfungen zur Verfügung. Ist Ihr Kind ausreichend 
geimpft, kann das Gesundheitsamt darauf verzichten, ein Besuchsverbot auszusprechen. 

 

2. Mitteilungspflicht  

Falls bei Ihrem Kind aus den zuvor genannten Gründen ein Besuchsverbot besteht, informieren 
Sie uns bitte unverzüglich darüber und über die vorliegende Krankheit. Dazu sind Sie gesetzlich 
verpflichtet und tragen dazu bei, dass wir zusammen mit dem Gesundheitsamt die 
notwendigen Maßnahmen gegen eine Weiterverbreitung ergreifen können. 
  



 

3. Vorbeugung ansteckender Krankheiten 

Gemeinschaftseinrichtungen sind nach dem Infektionsschutzgesetz verpflichtet, über 
allgemeine Möglichkeiten zur Vorbeugung ansteckender Krankheiten aufzuklären.  
Wir empfehlen Ihnen daher unter anderem darauf zu achten, dass Ihr Kind allgemeine 
Hygieneregeln einhält. Dazu zählt vor allem das regelmäßige Händewaschen vor dem Essen, 
nach dem Toilettenbesuch oder nach Aktivitäten im Freien.  
Ebenso wichtig ist ein vollständiger Impfschutz bei Ihrem Kind. Impfungen stehen teilweise 
auch für solche Krankheiten zur Verfügung, die durch Krankheitserreger in der Atemluft 
verursacht werden und somit durch allgemeine Hygiene nicht verhindert werden können (z.B. 
Masern, Mumps und Windpocken). Weitere Informationen zu Impfungen finden Sie unter: 
www.impfen-info.de.  
Sollten Sie noch Fragen haben, wenden Sie sich bitte an Ihre/n Haus- oder Kinderarzt/-ärztin 
oder an Ihr Gesundheitsamt. Auch wir helfen Ihnen gerne weiter. 
 
Tabelle1: Besuchsverbot von Gemeinschaftseinrichtungen und Mitteilungspflicht der 
Sorgeberechtigten bei Verdacht auf oder Erkrankung an folgenden Krankheiten 

 ansteckende Borkenflechte 
(Impetigocontagiosa)  

 ansteckungsfähige 
Lungentuberkulose 

 bakterieller Ruhr (Shigellose) 

 Cholera  

 Darmentzündung (Enteritis), die 
durch EHEC verursacht wird  

 Diphtherie  

 durch Hepatit mnisviren A oder E 
verursachte 
Gelbsucht/Leberentzündung 
(Hepatitis A oder E)  

 Hirnhautentzündung durch Hib-
Bakterien  

 infektiöser, das heißt von Viren oder 
Bakterien verursachter, Durchfall und 
/oder Erbrechen (gilt nur für Kindern 
unter 6 Jahren)  

 Keuchhusten (Pertussis)  
 

 Kinderlähmung (Poliomyelitis)  

 Kopflausbefall (wenn die korrekte 
Behandlung noch nicht begonnen 
wurde)  

 Krätze (Skabies)  

 Masern  

 Meningokokken-Infektionen  

 Mumps  

 Pest  

 Scharlach oder andere Infektionen 
mit dem Bakterium Streptococcus 
pyogenes  

 Typhus oder Paratyphus  

 Windpocken (Varizellen)  

 virusbedingtes hämorrhagisches 
Fieber (z.B. Ebola) 

 

  



 

Tabelle 2: Besuch von Gemeinschaftseinrichtungen nur mit Zustimmung des Gesundheitsamtes 
und Mitteilungspflicht der Sorgeberechtigten bei Ausscheidung folgender Krankheitserreger 

 Cholera-Bakterien  

 Diphtherie-Bakterien  

 EHEC-Bakterien  

 Typhus- oder Paratyphus-Bakterien  

 Shigellenruhr-Bakterien  

 
Tabelle 3: Besuchsverbot und Mitteilungspflicht der Sorgeberechtigten bei Verdacht auf oder 
Erkrankung an folgenden Krankheiten bei einer anderen Person in der Wohngemeinschaft 

 

 ansteckungsfähige 
Lungentuberkulose  

 bakterielle Ruhr (Shigellose)  

 Cholera  

 Darmentzündung (Enteritis), die 
durch EHEC verursacht wird  

 Diphtherie  

 durch Hepatitisviren A oder E 
verursachte 
Gelbsucht/Leberentzündung 
(Hepatitis A oder E)  

 

 

 Hirnhautentzündung durch Hib-
Bakterien  

 Kinderlähmung (Poliomyelitis)  

 Masern  

 Meningokokken-Infektionen  

 Mumps  

 Pest  

 Typhus oder Paratyphus  

 virusbedingtes hämorrhagisches 
Fieber (z.B. Ebola)  

 

 
 

 

 

 

  



 

 

 

 

 

 

 

 

  



 

 

Information zur Allergenkennzeichnung und zum Umgang mit 

Lebensmitteln in der Kindertagestätte 

 
Ab dem 13.12.2014 tritt die Lebensmittelverordnung (LMIV) 

1. Die Pflicht zur Allergenkennzeichnung für verpackte Lebensmittel nach der 

(LMIV) 

2. Die Pflicht zur Allergenkennzeichnung nicht vorverpackter Lebensmittel nach 

der Vorläufigen Lebensmittelinformations-Ergänzungsverordnung 

(VorILMIEV) in Kraft. 

 
Wir sind verpflichtet, alle Zutaten und Verarbeitungshilfsstoffe, sowie deren Derivate 

auf der Verpackung oder auf einem an diesem befestigten Etikett nach Maßgabe des 

Art. 12 Abs. 2 zu kennzeichnen, sofern sie 

 

 Allergene Allergien und Unverträglichkeiten auslösen und im Anhang II 

der LMIV Erwähnung finden 

 bei der Herstellung von Lebensmittel verwendet werden und 

 etwaig in unveränderter Form, im Erzeugnis vorhanden sind 

 
Was bedeutet dies für unsere Kindertagesstätte! 

1. Die Verwendung der im Aushang II ausgewiesenen Hauptallergene sind auf 

dem Speiseplan für das Mittagessen gekennzeichnet. 

Der Aushang II befindet sich neben dem Aushang Speiseplan. 

 
2. Speisen werden auch weiterhin im Rahmen unserer pädagogischen Arbeit und 

Projekten mit den Kindern hergestellt und verzehrt. 

 
3. Zu Festen und Feiern der Kindertagesstätte sowie zu Kindergeburtstagen wird 

und kann ein Frühstück angeboten werden. 

 
4. Die Durchführung eines Kuchenbasars in der Kindertagesstätte ist möglich. 

 

 
Voraussetzung zur Durchführung der genannten Aktivitäten 

 
Für alle zubereiteten und mitgebrachten Speisen 

 muss eine Quittung der gekauften Lebensmittel vorliegen 

 die Lebensmittel sind zeitnah zu verbrauchen 

 die Lebensmittel sind in der Originalverpackung mitzubringen bzw. bei einem 

Kuchenbasar ist ein Formular (ausgehändigt durch die Kita) mit Quittung der 

Lebensmittel, Datum, Name des Kuchens und Name des Kindes 

mitzubringen 

 nur industriell hergestellte Brotaufstriche, Salate oder Cremes sind zu 

verwenden 

 
  



 

 

 

 

 

 

 

 



 

Eingewöhnung Wie? 

In unseren Kindertagesstätten beginnt der Übergang vom Elternhaus oder von 
Kindereinrichtung zu Kindereinrichtung mit einer Eingewöhnungszeit. 
 
Diese wird den individuellen Bedürfnissen und dem Alter der Kinder angepasst. 
 
Die Eingewöhnungszeit wird vertraglich geregelt und die Kinder sind vom ersten Tag an über 
die Unfallkasse Thüringen versichert. 
 
Die Zeit und der Ablauf sind in der Eingewöhnungskonzeption der Einrichtung festgeschrieben. 
 
Für die Eingewöhnungszeit wird eine Gebühr erhoben, die in der Gebührenordnung der 
Einrichtung festgelegt ist. 
 
Wichtig! Geben sie Ihrem Kind das Spielzeug oder den Gegenstand mit, dass es besonders liebt 
und braucht! 
 
Kinder brauchen etwas an dem sie sich festhalten können und sich trösten lassen. 
 

 

 

 

 

  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 

Eingewöhnungskonzeption 

 
Ein neuer Lebensabschnitt beginnt. 
Die Kinder erweitern ihren Lebens und- Erfahrungsraum, knüpfen neue Beziehungen zu Kindern 
und Erwachsenen. 
Die Eltern lernen Ihr Kind loszulassen und das Kind lernt eine tragfähige Beziehung zur 
pädagogischen Fachkraft aufzubauen. 
Wir wissen, die Eingewöhnung ist ein sehr sensibles Thema und muss behutsam vom Elternhaus 
und der Einrichtung angegangen werden. 
Jedes Kind bestimmt das Tempo der Eingewöhnung selbst. 
Der Übergang vom Elternhaus in die Einrichtung erfolgt in mehreren Phasen. 
 

1. Kontaktaufnahme und Informationsphase 

 persönliche oder telefonische Anmeldung mit Bekanntgabe des Aufnahmewunsches 

 Erhalt des Anmeldeformulars, Absprache zum Aufnahmetermin entsprechend der  
Kapazität.  

 Info über Schließzeiten, Urlaubsplanung der Bezugsperson und die pädagogischen 
Planung 

 Einladung zum Elternnachmittag, Kennenlernen der Einrichtung, der pädagogischen 
Fachkraft und der Leitung  

 Erläuterung der Eingewöhnungskonzeption 

 Übergabe des Kitawegweisers und Erläuterung zum Inhalt 

 Absprache zum Eingewöhnungstermin bei mehreren Eingewöhnungskindern 

 Terminfindung zum individuellen Gespräch zwischen Bezugsperson (Mutti oder Vati), 
pädagogischer Fachkraft und Leitung 

Der Eintritt der Kinder in die Einrichtung bedeutet eine Übergangsphase für die ganze Familie. 
Das familiäre Gefüge gerät aus dem Gleichgewicht. Es herrschen Freude und Neugier, aber auch 
Unsicherheit und Ängste. Die Eltern sollen in der Vorbereitung die pädagogische Fachkraft 
kennenlernen, um sich gegenseitig zu informieren, Vertrauen aufzubauen und sich schon mit 
wichtigen Fragen an die pädagogische Fachkraft mit ihren Erfahrungen zu wenden. 
 

2. Grundphase – 1. Woche 

 ca. 45 Minuten – in der Regel von 8.45 – 9.30 Uhr 

 in der ersten Woche begleitet immer die gleiche Bezugsperson das Kind mit in die 
Gruppe 

 in dieser Zeit ist kein Wechsel der pädagogischen Fachkraft geplant und es wird 
darauf geachtet, dass nach Möglichkeit nur ein, maximal zwei Kinder gleichzeitig 
eingewöhnt werden 

 die pädagogische Fachkraft beobachtet wie das Kind und die Bezugsperson, auf die 
neue Situation reagieren 

In Begleitung der Bezugsperson lernt das Kind den Alltag kennen und erste Abläufe zu 
verstehen. Da Kinder ein angeborenes Neugier-und Erkundungsverhalten haben, wird das Kind 
nicht animiert oder gedrängt sich bereits aktiv zu beteiligen, sondern nur behutsam eingeladen. 
 
 
  



 

3. Erster Trennungsversuch – 2. Woche 

 Bezugsperson entfernt sich aus dem Gruppenbereich, verbleibt aber in der Einrichtung 

 der Zeitrahmen für den ersten Trennungsversuch beträgt maximal 30 – 45 Minuten, 
kann aber auch minimiert werden 

 diese Zeiten sind am Kind orientiert 

 

4. Erweiterte Trennungsversuch – 3. Woche 

 ca. von 8.45 – 10.30 Uhr 

 das Kind verbleibt in der Gruppe und Bezugsperson verlässt die Einrichtung 

 der Zeitrahmen kann auch an diesen Tagen minimiert werden 

 

5. Stabilitätsphase – 4. Woche  

 ab dem 14. Tag werden die Betreuungszeiten von 08.00 Uhr inklusive Frühstück bis 
11.45 Uhr inklusive Mittagessen erweitert 

Je nachdem wie sicher und stark das Kind an die familiäre Bezugsperson gebunden ist, gestaltet 
sich der Zeitraum. Stark gebundene Kinder brauchen eine längere Eingewöhnungszeit mit 
kürzeren Verweilzeiten. 
 

6. Schlussphase 

 ab der 5. Woche können die Kinder in der Einrichtung mitschlafen 

 es sollte für die ersten beiden Wochen sichergestellt werden, dass das Kind bis 15.00 
Uhr abgeholt werden kann, da ab 15.00 Uhr die Gruppen in der Einrichtung 
zusammengelegt werden und eine neue Stress Situation für das Kind entsteht  

 

7. Eingewöhnung abgeschlossen 

 wenn sich das Kind von der Bezugsperson trennen kann 

 sich von der pädagogischen Fachkraft nachhaltig trösten lässt 

 sich in die Gruppe einfügt 

 gern und bereitwillig in die Einrichtung kommt  

 
Die einzelnen Schritte sind in der Regel von 4 Wochen durchlaufen. Sie sind aber zeitlich nicht 
festgeschrieben, sie können sich verlängern aber auch minimieren.  
Entscheidend dabei ist das Alter und ob es ein Übergang vom Elternhaus zur Einrichtung ist 
oder ein Wechsel der Einrichtung.  
Die Eingewöhnung ist am Kindeswohl orientiert und über den Zeitplan der einzelnen Schritte 
entscheidet die pädagogische Fachkraft auf der Grundlage Ihrer Beobachtungen. 
Der Übergang in die nächste Phase erfolgt nie an einem Montag. 
Während der Eingewöhnung wird eine Eingewöhnungsdokumentation zur Verweildauer, zum 
Trennungsverhalten und zu Aktivitäten des Kindes in der Gruppe geführt. 
Täglich erfolgt ein Austausch zwischen Bezugsperson und pädagogischer Fachkraft. Dabei wird 
der Zeitplan für den nächsten Tag besprochen. 
In der Eingewöhnung ist bei allen Informationen und Belangen die pädagogische Fachkraft 
erster Ansprechpartner.  



 

Mitbringliste 

 

 die im Teil II des Kita–Wegweisers ausgewiesenen Verträge, Einverständnis-

erklärungen sowie Formulare werden von den Personensorgeberechtigten 

ausgefüllt, unterschrieben und vor der Aufnahme des Kindes in die Einrichtung, 

abgegeben 

   

 das ärztliche Attest zur Aufnahme in eine Kindereinrichtung (nicht älter als 10 

Tage vor der Aufnahme) sowie der Nachweis zur Masernimpfung (Kopie 

Impfausweis) liegen spätestens einen Tag vor der Aufnahme der Einrichtung vor 

 

 eine Kindergartentasche oder einen Rucksack mit Brotbüchse für Frühstück und 

Vesper 

versehen sie diese mit den Namen ihres Kindes 

 

 Hausschuhe mit rutschsicherer Sohle 

 

 Gummistiefel, Matschhose oder Skihose (je nach Jahreszeit)  

über den gruppeninternen Aushang erfahren Sie, welche dieser Kleidungs-
stücke Sie mitbringen sollen  diese verbleiben dann für die Zeit in der 
Einrichtung 

 

 einen Beutel mit Wechselwäsche (Unterwäsche, Strümpfe, Strumpfhose, Hose, 

Pullover, T-Shirt, leere Plastetüten für Schmutzwäsche) 

 

 eine Packung Windeln, eine Packung Feuchttücher, Taschentücher in der Box, 

Wickelunterlage 

 

 Decke und Kissen sowie dazugehörige Bettwäsche einschließlich 

Spannbettlaken mit einer Maximalgröße von 70x140 cm 

 

 zum Schlafen einen zweiteiligen Schlafanzug und je nach Bedarf Nuckel, 

Kuscheltier oder Schmusetuch, sowie ein kleines Handtuch  diese Sachen 

verbleiben in der Woche in der Einrichtung,  

 

 der Schlafanzug und das Handtuch werden zum Wochenende zum Waschen mit 

nach Hause genommen, die Bettwäsche einmal monatlich 

 

 einen Portfolio- Ordner mit gestalteten Seiten über das Kind, Familie und Dinge 

sowie Personen, die dem Kind wichtig sind                                                 

 
 
Bitte versehen die mitgebrachten Sachen mit dem Namen des Kindes. 
Nur so können Verwechselungen vermieden werden. 
  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Schließzeiten 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  


